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1 
 

Einleitung 
Auf der Internetseite der Süddeutschen Zeitung vom 16. Oktober 2015 ist als 
Schlagzeile zu lesen: „Das Märchen vom Sommermärchen.“1 Die Welt titelt am 16. 
August 2015: „Wurden BER-Manager von Konzernen bestochen?“2 Solche und 
ähnliche Meldungen waren in den letzten Jahren des Öfteren in Zeitungen und im 
Internet zu lesen.3 Was ist geschehen? Überrollt uns die Korruption?4 
Es begann mit dem „Lederspray-Urteil“5 des BGH. Mit dieser Entscheidung legte 
der BGH wohl den Grundstein für das Produktstrafrecht.6 Bei Korruptionsvorwür-
fen sollten nicht mehr nur die „Kleinen“, sondern auch die „Großen“, also die 
Unternehmensführung, bestraft werden.7 Es folgten große Wirtschaftsskandale. Als 
Schlagworte dürfen Korruption bei Siemens, 8  BMW, 9  Daimler, 10  MAN, 11 
Ferrostaal12 oder Media Markt13 nicht fehlen. Das „Compliance-Phänomen“14 be-
ginnt. Wirtschaftsunternehmen ergreifen in den letzten Jahren eine Vielzahl an 
Compliance-Maßnahmen z.B. in Form von Handlungsanweisungen für die 
Mitarbeiter, um schon im Vorfeld unternehmensbezogene Straftaten zu verhin-
dern.15 Compliance-Programme verfolgen also primär das Ziel der Strukturierung 
von Kontrollmaßnahmen, um Normkonformität zu gewährleisten.16 Denn im Falle 
der Verletzung ihrer Aufsichtspflichten droht der Unternehmensleitung eine Geld-

                                            
1 http://www.sueddeutsche.de/politik/wm-das-maerchen-vom-sommermaerchen-1.2696611, zuletzt 

besucht am 01.04.2016. 
2 http://www.welt.de/wirtschaft/article145271633/Wurden-BER-Manager-von-Konzernen-

bestochen.html, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
3 Allein bei der Eingabe des Wortes „Korruption“ in der Suchmaschine www.google.de am 

01.04.2016 wurden mehr als 5,6 Mio. Ergebnisse angezeigt.   
4 Siehe Schaupensteiner, NStZ 1996, 409 ff. 
5 BGHSt 37, 106 ff. 
6 Von Rotsch wird diese Entscheidung als die wichtigste Entscheidung zum Produktstrafrecht 

bezeichnet, siehe Rotsch, in: Criminal Compliance, § 1 Rn. 36.  
7 Rotsch, in: A/R/R, 1. Teil, 4. Kapitel, Rn. 29; Rotsch, in: Criminal Compliance, § 1 Rn. 35. 
8 Allein bei der Eingabe der Worte „Siemens Korruptionsskandal“ in der Suchmaschine 

www.google.de am 01.04.2016 wurden 11.800 Ergebnisse angezeigt. 
9 Siehe z.B. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/prozess-um-korruption-bei-bmw-die-geldgier-

des-herrn-doktor-1.931052, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
10 Siehe z.B. http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/korruptionsvorwuerfe-griechenland-verklagt-

daimler-manager/11699342.html, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
11 Siehe z.B. http://www.welt.de/wirtschaft/article126106626/Korruption-kostete-MAN-eine-

Viertelmilliarde-Euro.html, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
12  Siehe z.B. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/korruptionsvorwuerfe-anklage-

gegen-ehemaligen-ferrostaal-chef/6316516.html, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
13 Siehe z.B. http://www.welt.de/wirtschaft/article112182262/Ex-Deutschlandchef-von-Media-Markt-

muss-in-Haft.html, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
14 Rotsch, in: A/R/R, 1. Teil, 4. Kapitel, Rn. 29; Rotsch, in: Criminal Compliance, § 1 Rn. 35. 
15 Marschlich, CCZ 2010, 110; Steiner, CCZ 2014, 50. 
16 Kölbel, in: Criminal Compliance, §37 Rn. 2. 
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buße nach §§ 9, 130 OWiG i.V.m. § 14 StGB. Daneben ist auch die Verhängung 
einer Geldbuße gegen das Unternehmen nach §§ 30, 130 OWiG möglich. Dabei 
kann nicht nur eine Unternehmensgeldbuße bis zu zehn Million Euro nach § 30 
Abs. 2 Nr. 1 OWiG verhängt werden, sondern auch nach § 30 Abs. 3 OWiG i.V.m. 
§ 17 Abs. 4. OWiG der wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft werden.17 Bei erfolgten 
Straftaten verspricht sich das Unternehmen deshalb mit der Durchführung von 
Compliance-Maßnahmen eine Verringerung der möglichen Sanktionen durch die 
Strafbehörden. 18  Es werden dann oftmals nicht nur die Führung und das 
Managementpersonal ausgetauscht, sondern auch kostenintensive interne 
Ermittlungen zur Aufarbeitung der Vorfälle durchgeführt.19 Dies kann auch für die 
Strafverfolgungsbehörden und das Gericht zu einer Vereinfachung und Unterstüt-
zung des Strafverfahrens durch Aufklärung verfahrensrelevanter Sachverhalte 
durch das Unternehmen führen.20 
Was ist aber mit der öffentlichen Hand? Auch diese war von Bestechungsskandalen 
betroffen. In diesem Zusammenhang kann z.B. an den Fall „Kremendahl“,21sowie 
an die Zuwendung von Oktoberfestmarken an Verwaltungsangestellte22 oder von 
Fußball-WM-Karten an Politiker 23  gedacht werden, wie auch an den Fall 
„Schreiber“24 oder die „Trinkgelder“ zu Weihnachten an Müllmänner.25 Besonders 
negativ sticht hier der Fall eines Wirtschaftsstaatsanwalts heraus, der sich u.a. ein 
vergünstigtes Darlehen von einem Beschuldigten geben ließ.26 Resultierend daraus 
wurden in den letzten Jahren in den verschiedenen Behörden Korruptionsbeauf-
tragte27 eingesetzt und auf Bundes- und Landesebene Verwaltungsvorschriften und 
Richtlinien erlassen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Ziel dieser 
Maßnahmen ist es, dass Entscheidungen transparent und anhand nachvollziehbarer 

                                            
17 Siehe auch Löw, JA 2013, 88, 92 f. 
18 Eckstein, Newsdienst Compliance 2014, 71010; Rotsch, in: Criminal Compliance, § 1 Rn. 38. 
19 Rotsch, in: Criminal Compliance, § 1 Rn. 38. 
20 Natale, in: Criminal Compliance, § 35 A Rn. 3, 7 f. 
21 BGH NJW 2004, 3569 ff. 
22 Siehe z.B. die Richtlinien zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken der Stadt 

München oder die Antikorruptionsrichtlinie der Stadt München unter 
http://www.muenchen.de/volltextsuche.html?query=richtlinie%20verbot%20geschenke.  
Unter § 7 der Richtlinien zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken wird sogar 
die Annahme von Oktoberfestmarken ausdrücklich geregelt.  

23 BGH NJW 2008, 3580 ff. 
24 BGH wistra 2012, 29 ff. 
25 Siehe z.B. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/bares-an-weihnachten-verboten-kein-trinkgeld-

fuer-muellmaenner-1.365438, zuletzt besucht am 01.04.2016. 
26 Siehe z.B. http://www.merkur.de/lokales/regionen/ex-staatsanwalt-geldwaescher-313614.html, 

zuletzt besucht am 01.04.2016. 
27 Siehe zu Ziele und Maßnahmen des Korruptionsbeauftragten z.B. Caspar/Neubauer, LKV 2011, 

200 ff. 


